
Der Bundesrat

Coronavirus: Bundesrat beschliesst
weiteren, grossen Öffnungsschritt und
erleichtert die Einreise in die Schweiz

Bern, 23.06.2021 - Ab Samstag, 26. Juni 2021, werden die Massnahmen gegen das

Coronavirus stark reduziert und vereinfacht. So werden unter anderem die Homeoffice-

Pflicht und die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Ausserdem können in Restaurants

wieder beliebig viele Personen zusammensitzen und Grossveranstaltungen mit Zertifikat

ohne Beschränkungen von Kapazität und Anzahl Personen stattfinden. Damit ist der

Öffnungsschritt grösser als in der Konsultation vorgeschlagen. An seiner Sitzung vom 23.

Juni 2021 hat der Bundesrat zudem die Einreise in die Schweiz erleichtert. Die

grenzsanitarischen Massnahmen konzentrieren sich neu auf Einreisende aus Ländern mit

einer besorgniserregenden Virusvariante.

Die Öffnungsschritte vom 19. April und 31. Mai 2021 haben sich nicht negativ auf die

Entwicklung der Covid-19-Epidemie in der Schweiz ausgewirkt. Die Fallzahlen und die

Hospitalisierungen nehmen weiterhin deutlich ab. Bis Ende Juni wird zudem rund die Hälfte

der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft sein. Es ist allerdings weiterhin Vorsicht

geboten. Die Schweiz befindet sich seit Anfang Juni in der Stabilisierungsphase. Noch sind

nicht alle Personen geimpft, die sich schützen möchten. Der Bundesrat beobachtet zudem

die Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante genau.

Aufgrund der positiven Entwicklung der epidemischen Lage und des Fortschritts bei der

Impfung sowie aufgrund der Stellungnahmen der Kantone, der Sozialpartner und weiterer

Vernehmlassungsteilnehmenden hat der Bundesrat einen Öffnungsschritt beschlossen, der

umfangreicher ausfällt als in der Konsultation vorgeschlagen. Die Regeln werden

vereinheitlicht und vereinfacht und die Covid-19-Verordnung besondere Lage umfassend

revidiert.
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Öffnungsschritt grösser als vorgesehen

Der fünfte Öffnungsschritt geht insbesondere in folgenden Punkten weiter als die

Konsultationsvorlage:

-              Keine Homeoffice-Pflicht; stattdessen gilt eine Homeoffice-Empfehlung

-              Keine Beschränkung der Anzahl Gäste pro Tisch in Restaurants

-              Keine Beschränkungen der Kapazität und Anzahl Personen sowie keine

Maskenpflicht bei Grossveranstaltungen mit Covid-Zertifikat

-              Keine Masken- und Abstandspflicht bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten

sowie keine Unterscheidung zwischen Profis und Laien

-              Keine Beschränkung für Präsenzveranstaltungen an Universitäten, Fachhochschulen

und in der Weiterbildung.

Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben

Die Maskenpflicht in Aussenbereichen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen,

Freizeitbetrieben und Restaurantterrassen, wird aufgehoben. Im öffentlichen Verkehr

gelten als Aussenräume sämtliche Orte, die mindestens zweiseitig grossflächige Öffnungen

aufweisen, wie Perronanlagen (auch unterirdisch), Haltestellen, Unter- und Überführungen

oder Hallen und Ladenpassagen. Als Innenräume gelten geschlossene unterirdische

Bahnhofsanlagen (zum Beispiel der Tiefbahnhof Zürich) einschliesslich der Zugangsbereiche

sowie Shoppingbereiche in Untergeschossen und geschlossene Wartesäle.

Die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gelten jedoch weiterhin: wo ein

Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, soll eine Maske getragen werden.

In Innenbereichen gilt grundsätzlich weiterhin eine generelle Maskenpflicht, weil nicht

kontrolliert werden kann, wer schon geimpft oder genesen ist.

Maskenpflicht an der Arbeit und in der Sekundarschule II wird aufgehoben  

An der Arbeit wird die generelle Maskenpflicht ebenfalls aufgehoben. Arbeitgeberinnen

und Arbeitgeber haben weiterhin die Pflicht, die Arbeitnehmenden zu schützen. Sie

entscheiden, wo und wann das Tragen einer Maske am Arbeitsplatz nötig ist. Auch in der

Sekundarstufe II hebt der Bund die Maskenpflicht auf. Für Massnahmen an den Gymnasien,

Fachmittelschulen und Berufsschulen sind wieder die Kantone zuständig.

Homeoffice-Pflicht wird durch Empfehlung ersetzt
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